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R u N d e R L A S S e

Nr. 27 Verbesserung des Schutzes der Bevölkerung vor Sexualstraftaten; Sicher-
heitsmanagement zur Betreuung und Überwachung von Sexualstraftätern sowie 
Zentralstelle zur Überwachung rückfallgefährdeter Sexualstraftäter (ZÜRS) beim 
Hessischen Landeskriminalamt. Gem. Rderl. d. MdJ (4263 - III/A 1 - 2013/6190 
- III/A), d. MdIuS (LPP 12 - ZÜRS) u.d. MSuI (V5 - 18m1700 - 0001/2013/001) v.  
30.05.2014 – JMBl. S. 433 – – Gült.-Verz. Nr. 24 –

A.

I. Vorbemerkungen

zum schutz der bevölkerung vor rückfallgefährdeten sexualstraftätern werden maß-
nahmen der optimierten betreuung und Überwachung dieser tätergruppe durchge-
führt.
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die maßnahmen beruhen auf einem gesamtkonzept aus dem Jahr 2007, das sich in 
der grundausrichtung bewährt hat und nun mit den erfahrungen aus fünf Jahren Wirk-
betrieb fortgeschrieben wird.

ziel des gesamtkonzeptes ist der schutz der Allgemeinheit vor rückfallgefährdeten se-
xualstraftätern durch umfassende ressort- und behördenübergreifende Kontrolle und 
beobachtung des Personenkreises durch
– verbesserung der informations- und meldewege durch Kooperation des Justiz-, innen- 

und sozialressorts und die damit einhergehende optimierung der schnittstellen,
– das vorhalten gesicherter erkenntnisse zum Aufenthaltsort des Probanden sowie 

verhaltensrelevanter informationen (gewaltneigungen, modus operandi, sonstige 
Auffälligkeiten) als basis sowohl für eine zielführende beaufsichtigung als auch ef-
fektive Überwachung,

– Abbildung dieses besonderen tätertypus und erfassung relevanter informationen in 
einer eigenständigen polizeilichen Auskunftsdatei für rückfallgefährdete sexualstraf-
täter (Ars),

– informationsauswertung und bewertung durch fallanalytisch speziell geschultes Per-
sonal,

– entwicklung geeigneter strategien und abgestimmter einzelmaßnahmen auf zentra-
ler ebene sowie entsprechende beratung der zuständigen dienststellen in den Flä-
chenpräsidien,

– unterstützung bei ermittlungen in Fällen schwerer sexualstraftaten.

im bereich der Justiz erfolgt dies im Wesentlichen durch den Fachbereich sicherheits-
management im sachgebiet der bewährungshilfe mit einem schwerpunkt in bezug auf 
sexualstraftäter sowie durch die dem sicherheitsmanagement vorgelagerte gefähr-
dungsanalyse und die Prognoseerstellung seitens der vollzugseinrichtung.

im bereich der Polizei ist beim hessischen Landeskriminalamt die zentralstelle zur 
Überwachung rückfallgefährdeter sexualstraftäter (zÜrs) eingerichtet.

im bereich des maßregelvollzuges werden die Aufgaben von den forensischen Kliniken 
und den forensisch-psychiatrischen Fachambulanzen wahrgenommen.

II. Gemeinsame Zielgruppe

die gemeinsame zielgruppe der ressortübergreifenden maßnahmen sind sexualstraf-
täter und gewaltstraftäter im bereich der tötungsdelikte mit sexueller oder unklarer 
motivlage, bei denen
– nach Art und schwere der begangenen tat,
– nach der Persönlichkeit der täter (vorhandensein eines auch nach den erkenntnis-

sen im vollzug erheblichen Aggressionspotenzials) oder
– aufgrund des verhaltens nach der tat (entwicklung im vollzug, einstellung zur frühe-

ren straftat, verhalten während der bewährungs- oder Führungsaufsicht)

ein rückfall in die straffälligkeit aufgrund einer ungünstigen Prognose nicht ohne Weiteres 
ausgeschlossen ist und gefahr für Leib und Leben Anderer mit sich bringen würde.



435

in erster Linie sind dies Fälle,
– bei denen sich die ungünstige Prognose bereits dadurch erweist, dass eine Frei-

heitsstrafe voll verbüßt werden oder eine entlassung aus gründen der verhältnis-
mäßigkeit erfolgen muss und eine rückfallgefahr durch den Justizvollzug oder die 
maßregelvollzugseinrichtung festgestellt worden ist

– oder bei denen sich eine anfänglich vorhandene positive Prognose nach den Fest-
stellungen der Führungsaufsichtsstelle, des sicherheitsmanagements oder der fo-
rensisch-psychiatrischen Fachambulanzen verschlechtert hat.

III. Ressortmaßnahmen

nachfolgend werden im einzelfall relevante erkenntnis- und handlungsschritte für den 
Justizvollzug, den maßregelvollzug, die Führungsaufsicht, das sicherheitsmanage-
ment, die vollstreckungsbehörde und die Polizei bestimmt und die sich hiernach erge-
benden Kooperationserfordernisse aufgezeigt.

1. Bereich der Justiz
innerhalb der Justiz nimmt die vollstreckungsbehörde eine zentrale stellung ein. 
neben ihren Aufgaben nach der strafvollstreckungsordnung (stvollstro) wird ihr 
durch diesen erlass die Aufgabe übertragen, im einzelfall zu prüfen und zu ent-
scheiden, ob eine nach den einschätzungen der vollzugsbehörde, des sicher-
heitsmanagements oder der Führungsaufsichtsstelle hinsichtlich einer rückfall-
gefahr getroffene bewertung es gebietet, eine meldung des verfahrens an die 
zÜrs zu veranlassen.

die entscheidungen der vollstreckungsbehörde müssen in Anbetracht der be-
deutung der sache unverzüglich getroffen werden. damit eine umsetzung der 
entscheidung nicht durch unnötige verwaltungshandlungen verzögert wird, ist 
es unabdingbar, dass der vollstreckungsbehörde inhaltlich und formal sorgfältig 
vorbereitete unterlagen durch die vollzugsanstalten, die maßregelvollzugsein-
richtungen, die forensisch–psychiatrischen Fachambulanzen, die Führungsauf-
sichtsstellen und das sicherheitsmanagement zur verfügung gestellt werden. 

1.1. Justizvollzug
in der Justizvollzugsanstalt werden im rahmen der vollzugsplanung für einen 
gefangenen ab beginn der haftzeit unter anderem erkenntnisse über den be-
handlungsverlauf, die Auseinandersetzung mit der tat und den sozialen emp-
fangsraum bei einer entlassung sowie die beschreibung der entlassungs-
situation und auch konkrete maßnahmen einer entlassung gesammelt. im 
zusammenhang mit vollzugsöffnenden maßnahmen und bedingter entlassung 
werden gutachten erstellt.

Für gefangene, bei denen sich eine vollverbüßung abzeichnet, wird im rahmen 
der vollzugsplankonferenz eine kriminalprognostische einschätzung hinsichtlich 
der Frage erstellt, ob die nachträgliche Anordnung der sicherungsverwahrung 
angezeigt ist. sodann wird bei vorliegen einer negativen Prognose eine entspre-
chende Antragstellung angeregt.
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Für die gruppe der lockerungsungeeigneten vollverbüßer erfolgt durch die 
Justizvollzugsanstalt spätestens sechs monate vor haftende die mitteilung der 
bevorstehenden entlassung an die zuständige vollstreckungsbehörde, dass 
es sich bei dem betreffenden gefangenen um einen risikoprobanden handelt. 
neben einer prognostischen einschätzung werden auch konkrete vorschläge 
zur Ausgestaltung der Führungsaufsicht unterbreitet. Für den Fall, dass kein 
bzw. kein neueres gutachten vorliegt, ist eine frühzeitigere information in der 
regel ein Jahr vor haftende erforderlich, damit die vollstreckungsbehörde bei 
der strafvollstreckungskammer rechtzeitig eine begutachtung des verurteilten 
beantragen kann.

1.2. Vollstreckungsbehörde
die staatsanwaltschaft und in verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (Jgg) 
der vollstreckungsleiter als vollstreckungsbehörde widmen den Fällen von se-
xualstraftaten und tötungsdelikten mit sexueller oder unklarer motivlage beson-
deres Augenmerk bei der erledigung der ihnen insbesondere nach den §§ 36, 
54a stvollstro bereits obliegenden Aufgaben.

1.2.1. Verfahren vor endgültiger entlassung
macht sich die vollstreckungsbehörde die risikoeinschätzung der Justizvoll-
zugsanstalt oder der maßregelvollzugseinrichtung in Fällen der vollverbüßung, 
der erledigung, des Ablaufs der höchstfrist der unterbringung oder der entlas-
sung aus gründen der verhältnismäßigkeit zu eigen, unterrichtet sie spätestens 
fünf monate vor dem voraussichtlichen entlassungszeitpunkt die zÜrs sowie 
das sicherheitsmanagement, die forensisch-psychiatrische Fachambulanz und 
die für den zukünftigen Aufenthalt des verurteilten oder untergebrachten zu-
ständige Führungsaufsichtsstelle. soweit die zeitlichen Abläufe bis zum haften-
de eines risikoprobanden dies zulassen, soll der zÜrs vor der Antragstellung 
gegenüber der strafvollstreckungskammer zur Ausgestaltung der Führungsauf-
sicht ein zeitrahmen von einem monat zur Abgabe einer stellungnahme einge-
räumt werden.

1.2.2. Verfahren bei Verschlechterung der Risikoeinschätzung
schließt sich die vollstreckungsbehörde der ihr durch die Führungsaufsichts-
stelle, das bewährungsaufsichtführende gericht oder die forensisch-psychia-
trische Fachambulanz zugegangenen nachträglichen risikoeinschätzung an, 
unterrichtet sie unverzüglich die zÜrs und informiert das bewährungsaufsicht-
führende gericht, das sicherheitsmanagement, die forensisch–psychiatrische 
Fachambulanz und in Fällen der Führungsaufsicht die Führungsaufsichtsstelle 
von der veranlassung.

1.3. Führungsaufsicht
Werden der Führungsaufsichtsstelle umstände bekannt, die die Annahme erster 
Anzeichen für eine erhöhte rückfallgefahr rechtfertigen, unterrichtet sie die voll-
streckungsbehörde. dies gilt insbesondere dann, wenn verstöße gegen strafbe-
wehrte Weisungen bekannt werden.
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in Fällen, in denen die einschätzung einer erhöhten rückfallgefahr nicht weiter 
aufrechterhalten wird, unterrichtet die Führungsaufsichtsstelle ebenfalls die voll-
streckungsbehörde.

1.4. Sicherheitsmanagement
bei allen hessischen Landgerichten ist innerhalb des sachgebietes der bewäh-
rungshilfe ein Fachbereich sicherheitsmanagement eingerichtet. die einzelhei-
ten sowie die verfahrensweisen innerhalb des sicherheitsmanagements sind 
durch ressorterlass geregelt.

1.4.1. Aufgaben
das sicherheitsmanagement nimmt die Aufgaben der bewährungshilfe nach 
den §§ 56d, 68a strafgesetzbuch (stgb), den §§ 24, 25 und 29 Jgg sowie § 19 
der hessischen gnadenordnung wahr.

betreut werden alle wegen straftaten gegen die sexuelle selbstbestimmung – mit 
Ausnahme der §§ 184e und f stgb - und wegen straftaten gegen das Leben ver-
urteilten, bei denen eine sexuelle oder unklare motivlage festgestellt worden ist, 
sowie verurteilte, die aus anderem Anlass unter bewährungsaufsicht stehen, aber 
bei denen eine strafaussetzung ohne beiordnung einer bewährungshelferin oder 
eines bewährungshelfers in einem verfahren wegen einer straftat gegen die sexu-
elle selbstbestimmung noch nicht durch straferlass beendet worden ist.

die gestaltung der betreuung der Probanden richtet sich nach der einschätzung 
ihrer gefährlichkeit. der grad der rückfallgefahr wird dabei nach speziellen für 
den sexualstraftäterbereich entwickelten verfahren ermittelt. der umfang der 
betreuung richtet sich nach der ermittelten Priorität, die sich anfänglich nach 
der zu ermittelnden einschätzung der gefährlichkeit und sodann im weiteren 
betreuungsverlauf nach dem verhalten der Probanden bestimmt.

1.4.2. Verfahren in Fällen erhöhter Rückfallgefahr
Werden im einzelfall umstände wahrgenommen, die aus der sicht des sicher-
heitsmanagements erste Anzeichen für die Annahme einer erhöhten rückfall-
gefahr geben, berichtet das sicherheitsmanagement unverzüglich dem bewäh-
rungsaufsichtführenden gericht und in Fällen der Führungsaufsicht nachrichtlich 
zugleich auch der zuständigen Führungsaufsichtsstelle. der bericht hat die An-
regung an das gericht zu enthalten, den vorgang der vollstreckungsbehörde zur 
weiteren veranlassung entsprechend ziffer iii. 1.2.2. dieses erlasses zuzuleiten.

1.4.3. Verfahren bei unmittelbarer Gefahr
in Fällen unmittelbarer gefahr ist die direkte benachrichtigung der zÜrs vor-
zunehmen. die unterrichtung des bewährungsaufsichtführenden gerichts ist 
unverzüglich nachzuholen.

1.4.4. Rücknahme der Risikoeinschätzung
in Fällen, in denen die einschätzung einer erhöhten rückfallgefahr nicht mehr 
aufrechterhalten wird, berichtet das sicherheitsmanagement dem bewährungs-
aufsichtführenden gericht und regt an, die vollstreckungsbehörde entsprechend 
zu unterrichten.
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2. Bereich des Maßregelvollzuges

2.1. unterbringung nach §§ 63 und 64 StGB
in Fällen einer anstehenden entlassung aus dem maßregelvollzug, insbeson-
dere soweit diese aus gründen der verhältnismäßigkeit erfolgt, ist durch die 
einrichtung zu prüfen, ob der untergebrachte zu der zielgruppe dieses erlasses 
gehört und bei ihm eine erhöhte rückfallgefahr besteht. soweit sich dies aus 
dem behandlungsverlauf und dem voraussichtlichen entlassungssetting ergibt, 
ist dies - soweit möglich - spätestens sechs monate vor dem voraussichtlichen 
entlassungszeitpunkt der vollstreckungsbehörde mit dem vorschlag der Weiter-
leitung der meldung an die zÜrs mitzuteilen. zeitgleich soll die forensisch psy-
chiatrische Ambulanz sowie das sicherheitsmanagement am künftigen Wohnort 
des untergebrachten sowie die dortige Führungsaufsichtsstelle unterrichtet und 
die für ambulante betreuung notwendigen unterlagen übersandt werden.

2.2. Aufgaben der forensisch-psychiatrischen Fachambulanz
die forensisch-psychiatrischen Fachambulanzen betreuen die aus der unter-
bringung nach den §§ 63, 64 stgb entlassenen. sie sind spezialisiert auf die 
einschätzung individueller forensischer und psychiatrischer risiken, deren be-
urteilung und bewertung sowie auf ein leistungsfähiges risikomanagement. 
betreut werden dort auch sexualstraftäter, die entsprechend verurteilt worden 
sind und deswegen unter Führungsaufsicht stehen und der forensisch-psychia-
trischen Fachambulanz zur betreuung zugewiesen wurden. es erfolgt eine regel-
mäßige berichterstattung an die jeweils zuständige strafvollstreckungskammer, 
die Führungsaufsichtsstelle und das sicherheitsmanagement entsprechend  
§ 68a Abs. 8 stgb.

2.2.1. Verfahren in Fällen erhöhter Rückfallgefahr
Werden im einzelfall umstände wahrgenommen, die aus der sicht des zustän-
digen mitarbeiters erste Anzeichen für die Annahme einer erhöhten rückfallge-
fahr geben, erfolgt eine unmittelbare erhöhung der Kontaktfrequenz und be-
handlungsintensität, angelehnt an das Prinzip des Act (assertive community 
treatment). dies wird unmittelbar in einem bericht an die zuständige strafvoll-
streckungskammer mitgeteilt, verbunden mit der Anregung, die benachrichti-
gung der zÜrs entsprechend ziffer iii. 1.4.2. dieses erlasses vorzunehmen. die 
Führungsaufsichtsstelle sowie das sicherheitsmanagement werden hierüber 
unterrichtet.

2.2.2. Verfahren bei unmittelbarer Gefahr
in Fällen unmittelbarer gefahr werden maßnahmen der Krisenintervention nach 
§ 67h stgb und gegebenenfalls ein Antrag auf erlass eines sicherungshaftbe-
fehls angeregt. zur vollstreckung wird der Proband der für ihn zuständigen Klinik 
zurückgeführt. eine unmittelbare unterrichtung der zÜrs erfolgt parallel.

2.2.3. Rücknahme der Risikoeinschätzung
in den Fällen, in denen die einschätzung einer erhöhten rückfallgefahr nicht 
mehr aufrechterhalten wird, berichtet die forensisch-psychiatrische Fachambu-
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lanz dies der strafvollstreckungskammer mit der Anregung, die vollstreckungs-
behörde entsprechend zu unterrichten, und informiert hierüber die Führungs-
aufsichtsstelle sowie das sicherheitsmanagement. die vollstreckungsbehörde 
unterrichtet die zÜrs.

3. Bereich der Polizei

3.1. Meldeverfahren
die zÜrs wird durch die vollstreckungsbehörde über die entlassung einer als 
risikoproband eingestuften Person spätestens fünf monate vor deren entlas-
sung schriftlich informiert. gleichzeitig werden für eine polizeiliche erfassung 
und bewertung neben den Personaldaten sonstige notwendige unterlagen, wie 
insbesondere
– das Anlassurteil,
– das letzte gutachten,
– die stellungnahme der Justizvollzugsanstalt oder der maßregelvollzugsein-

richtung zur Ausgestaltung des Führungsaufsichts- oder bewährungsbe-
schlusses und

– soweit dieser bereits vorliegt, der Antrag zur Ausgestaltung des Führungsauf-
sichts- oder bewährungsbeschlusses

übersandt.

bei dem verdacht einer einschlägigen rückfalltat erfolgt durch die zuständige 
vollstreckungsbehörde bzw. bei unmittelbarer gefahr durch das sicherheitsma-
nagement unverzüglich eine meldung an die zÜrs, falls der betroffene als risi-
koproband eingestuft worden ist.

Auf dem gleichen meldeweg erfolgt der durch die forensisch–psychiatrische 
Fachambulanz initiierte informationsfluss in Fällen von Personen, die zunächst 
mit positiver sozialprognose aus der Psychiatrie entlassen wurden, bei denen 
dann jedoch anschließend Anhaltspunkte für ein erhöhtes gefahrenpotenzial 
festgestellt worden sind, die eine intensivierung der betreuung und eine erfas-
sung bei der Polizei notwendig machen.

3.2. Bewertung und einstufung durch die ZÜRS
nach der administrativen bearbeitung der eingegangenen unterlagen erfolgt 
bei der zÜrs die bewertung der übermittelten informationen. dabei wird der 
zugrunde liegende Fall aufbereitet und ausgewertet. Anlasstat und täterpersön-
lichkeit werden analysiert.

Aus der Analyse ergeben sich stabilisierende und/oder destabilisierende Fakto-
ren, die eine rückfallgefahr begründen bzw. Fortschritte erkennen lassen. diese 
risikobewertung ermöglicht die einstufung des Probanden.

in klarer Abgrenzung zu der Aufgabe der Justiz oder des maßregelvollzugs er-
folgt durch die Polizei keine rückfallprognose. die einstufung richtet sich nach 
der vorherigen Würdigung und gefährlichkeitsprognose durch die Justiz bzw. 
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den maßregelvollzug und dient ausschließlich einer polizeilichen Priorisierung in 
drei Kategorien sowie der erstellung eines abgestuften maßnahmenkonzepts.

Kategorie I: risikoprobanden mit höchstem gefahrenpotenzial – sexualmör-
der, serienvergewaltiger und andere herausragende Fälle,

Kategorie II: risikoprobanden mit hohem gefahrenpotenzial - nicht in Kate-
gorie i erfasste täter, welche einzelne der oben erwähnten Para-
meter aufweisen,

Kategorie III: risikoprobanden mit mittlerem gefahrenpotenzial.

in Anlehnung an die methoden der Fallanalyse erfolgt die risikobewertung stets 
im team und in strukturierter schriftform, um die Qualität des bewertungser-
gebnisses und der einstufung zu gewährleisten. die einstufung erfolgt anhand 
einzelfallbezogener, nicht abschließend bestimmbarer Parameter, insbesondere 
der tatbegehungsweise, des gewaltausmaßes, der Art und des umfangs sexu-
ell motivierter handlungen oder erkennbaren Präferenzen des täters wie bei-
spielsweise opfertypus oder tatörtlichkeit.

die zuordnung in eine der Kategorien ist abhängig vom jeweiligen stand der 
erkenntnisse. so kann durch das Auftreten neuer destabilisierender Faktoren 
eine verschiebung in eine risikohöhere Kategorie notwendig werden. ebenso ist 
bei begünstigenden stabilisierenden Faktoren auch eine nachträgliche herab-
stufung in eine geringere risikokategorie denkbar.

durch die zÜrs erfolgt aufbauend auf die vorherige Analyse und bewertung die 
erarbeitung eines speziell auf den Probanden abgestimmten maßnahmenkon-
zepts als vorschlag für die zuständigen Polizeipräsidien.

die entscheidung über die Aufnahme und die herausnahme aus dem Konzept 
obliegt der zÜrs.

3.3. erfassung in einer zentralen datenbank
die informationserfassung und -verknüpfung, dokumentation und recherche 
der betreffenden risikoprobanden erfolgt in einer edv-Anwendung in Form ei-
ner zentralen datenbank. die datenbank unterstützt die Übermittlung und den 
Austausch der informationen zwischen der zÜrs und den Polizeipräsidien. 
zugleich werden die präventivpolizeilichen maßnahmen über die datenbankan-
wendung nachvollziehbar dokumentiert.

3.4. Rückmeldung
nach Abschluss der Arbeiten bei der zÜrs meldet diese die Aufnahme des 
Probanden in das Konzept und dessen einstufung unverzüglich an die Justiz-
vollzugsanstalt oder die maßregelvollzugseinrichtung und die vollstreckungs-
behörde und das sicherheitsmanagement zurück. eine erste stellungnahme 
mit Änderungs- oder ergänzungsvorschlägen zur Ausgestaltung der Führungs- 
oder bewährungsaufsicht soll gegebenenfalls vorab innerhalb eines monats 
nach eingang der mitteilung über die bevorstehende entlassung an die vollstre-
ckungsbehörde erfolgen.

zugleich erfolgt die Übersendung der unterlagen mit den maßnahmenempfeh-
lungen an das für den Wohnsitz des Probanden zuständige Polizeipräsidium.
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3.5. Verfahrensabläufe in den Polizeipräsidien
die Präsidien setzen die maßnahmenvorschläge in eigener verantwortung um.

Kernmaßnahmen der örtlich zuständigen dienststellen sind insbesondere die 
vervollständigung und Aktualisierung der ed- und dnA-unterlagen, die Über-
prüfung der tatsächlichen Wohnsitznahme, die durchführung von gefährderan-
sprachen, die bearbeitung von ersuchen zur Feststellung von verstößen gegen 
gerichtliche Auflagen und Weisungen, die zusammenarbeit und der informati-
onsaustausch mit dem bewährungshelfer oder der forensisch-psychiatrischen 
Fachambulanz sowie die zentrale dokumentation der getroffenen maßnahmen 
und deren Übermittlung an die zÜrs.

4. Ressortübergreifende Maßnahmen

4.1. Runde Tische
in jedem Landgerichtsbezirk wird ein „runder tisch“ eingerichtet. die „run-
den tische“ sollen die behördenübergreifende behandlung von aus der haft 
oder dem maßregelvollzug entlassenen, besonders rückfallgefährdeten sexual-
straftätern besser gewährleisten. teilnehmende stellen und einrichtungen sind 
die Leitungen der Führungsaufsichtsstellen und des sicherheitsmanagements 
sowie die vertreter der örtlichen sozial-, Ausländer- und Jugendbehörden, der 
forensisch-psychiatrischen Fachambulanz, der vollstreckungsbehörde, der Po-
lizei, der Justizvollzugsanstalt am ort sowie der freien träger der sozialarbeit.

4.2. Fallkonferenzen
zur entwicklung und Abstimmung probandenbezogener interventionspläne sol-
len Fallkonferenzen stattfinden, an denen neben dem sicherheitsmanagement, 
der Polizei und gegebenenfalls der forensisch–psychiatrischen Fachambulanz, 
auch andere beteiligte stellen, soweit im einzelfall erforderlich, teilnehmen. die 
konkrete Kooperation aller beteiligten in Form einer Fallkonferenz soll möglichst 
noch vor der entlassung erfolgen und dazu beitragen, im einzelfall die erfor-
derlichen maßnahmen gemeinsam abzustimmen. die Fallkonferenzen werden 
bedarfsorientiert abgehalten und können im bedarfsfall von jedem beteiligten 
eigenverantwortlich initiiert werden.

IV. Inkrafttreten

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung im staatsanzeiger in Kraft. 

B.

dieser erlass wurde im staatsanzeiger für das Land hessen nr. 32 vom 4. August 2014,  
s. 637, veröffentlicht.
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Nr. 28 Änderung der Anordnung über Mitteilungen in Zivilsachen (MiZi). Rderl. d. 
HMdJ vom 03.09.2014 (1430/1 - II/B1 - 2012/10717 - I/A) – JMBl. S. 442 –

– Gült.-Verz. Nr. 2106 –

rderl. v. 04.03.2013 (Jmbl. s. 133)

zwischen den Landesjustizministerien und dem bundesministerium der Justiz und für 
verbraucherschutz ist eine Änderung der neu in Kraft gesetzten bundeseinheitlichen 
Anordnung über mitteilungen in zivilsachen (mizi) vom 29. April 1998 (bAnz. nr. 138a) 
vereinbart worden.

von einem Abdruck des Wortlauts der Änderungen wird im hinblick auf die veröffent-
lichung im bundesanzeiger durch das bundesministerium der Justiz und für verbrau-
cherschutz abgesehen. Auf die veröffentlichten Änderungen wird inhaltlich bezug ge-
nommen.

Für das Land hessen treten die Änderungen mit Wirkung vom 1. oktober 2014 in Kraft.

die aktuelle Fassung der mizi ist im gesetzesportal der juris-Justiz-datenbank un-
ter den verwaltungsvorschriften einsehbar. druckexemplare können außerdem bei 
der Kulturbuch-verlag gmbh, sprosserweg 3, 12351 berlin (im internet unter www.
kulturbuch-verlag.de oder per e-mail: kbvinfo@kulturbuch-verlag.de) bezogen werden.

Nr. 29 Justizvollzugsbestimmungen zu den Verwaltungsvorschriften zur Lan-
deshaushaltsordnung (JVB zu den VV-LHO). Rderl. d. HMdJ v. 08.09.2014 (5100 -  
Z/C 3 - 2013/12048 - Z/C) – JMBl. 2014 S. 442 – – Gült.-Verz. Nr. 26, 430 –

Justizvollzugsbestimmungen (Jvb) zu den verwaltungsvorschriften zur hessischen 
Landeshaushaltsordnung (vv-Lho):

I. Abschnitt

Justizvollzugsbestimmungen

A.

VV zu § 9 LHO – Beauftragter für den Haushalt

Jvb zu vv nr. 1.2 – bestellung des beauftragten

1. bei den nachstehenden gerichten und Justizbehörden kann die behördenleitung 
die Aufgaben der oder des beauftragten für den haushalt auf richterinnen, richter, 
beam tinnen oder beamte übertragen:
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a. oberlandesgericht Frankfurt am main,
b. generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am main,
c. Landgerichte,
d. staatsanwaltschaften und Amtsanwaltschaft,
e. Präsidialamtsgerichte,
f. hessisches Finanzgericht,
g. hessischer verwaltungsgerichtshof,
h. verwaltungsgerichte,
i. hessisches Landesarbeitsgericht,
j. hessisches Landessozialgericht,
k. Justizvollzugsbehörden,
l. it-stelle der hessischen Justiz.

2. bestellt werden können nur planmäßige richterinnen oder richter, staatsanwäl-
tinnen oder staatsanwälte oder andere planmäßige beamtinnen oder beamte 
des höheren dienstes oder planmäßige beamtinnen oder beamte des gehobenen 
dienstes. Jede bestellung ist dem für Justiz zuständigen ministerium und in den 
jeweiligen geschäftsbereichen auch dem oberlandesgericht, dem hessischen ver-
waltungsgerichtshof und der generalstaatsanwaltschaft anzuzeigen.

B.

VV zu § 34 LHO – erhebung der einnahmen, Bewirtschaftung der Ausgaben

Jvb zu vv nr. 2.2 – Anordnungsbefugnis

1. zur Anordnungsbefugnis der richterinnen oder richter, staats-(Amts-)anwältin-
nen oder staats-(Amts-)anwälte, rechtspflegerinnen oder rechtspfleger sowie 
der anderen beamtinnen und beamten bedarf es bei beträgen, die unmittelbar in 
Ausübung der rechtspflege anfallen (rechtssachen) und in hinterlegungssachen 
keines besonderen Auftrages durch die behördenleitung (oder die beauftrage oder 
den beauftragten für den haushalt). einer mitteilung der namen der Anordnungsbe-
fugten an die Kasse bedarf es nicht.

2. soweit in rechts- und hinterlegungssachen die Anordnungsbefugnis auf beam-
tinnen und beamte des mittleren dienstes übertragen ist, kann die befugnis auch 
vergleichbaren beschäftigten erteilt werden. die entscheidung trifft die behördenlei-
tung.

C.

VV zu § 58 LHO – Änderungen von Verträgen, Vergleiche

Jvb zu vv nr. 2 – vergleiche

bezüglich der Prüfung eines vergleichsabschluss bei gerichtskosten sind die vv zu  
§ 58 Lho anzuwenden.
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d.

VV zu § 59 LHO – Veränderung von Ansprüchen

Jvb zu vv nr. 2.6 – Kleinbeträge

1. die Anlage zu vv nr. 2.6 zu § 59 Lho (Kleinbeträge) ist auf gerichtskosten und 
Justizverwaltungsabgaben sinngemäß anzuwenden. Kleine Kostenbeträge sind al-
lerdings zu erheben, wenn sie bei Anwesenheit der/ des Kostenschuldnerin/s oder 
deren/ dessen vertreterin/er bei der für zahlungen zuständigen stelle entrichtet wer-
den können.

2. die unter nr. 3.1 der Anlage zu vv nr. 2.6 zu § 59 Lho (Kleinbeträge) genannte 
betragsgrenze verringert sich für die zwangsweise einziehung der Kosten des buß-
geldverfahrens wegen ordnungswidrigkeiten nach den §§ 24, 24a und 24 c des 
straßenverkehrsgesetzes auf 10 euro. Werden diese Kosten zusammen mit der 
geldbuße beigetrieben, werden auch beträge unter 10 euro zwangsweise eingezo-
gen.

3. die regelungen zur einziehung von Kleinbeträgen sind auch dann anzuwenden, 
wenn mehrere Jukos-Personenkonten gegen die gleiche Kostenschuldnerin/ den 
gleichen Kostenschuldner existieren.

e.

VV zu § 64 LHO – Grundstücke

Jvb zu vv nr. 6 – Überlassung der nutzung von grundstücken 
an stellen außerhalb der Landesverwaltung

bei der Überlassung der nutzung ist als voller Wert das an das hessische immobilien-
management zu zahlende nutzungsentgelt zugrunde zu legen. dies gilt insbesondere 
auch für die nutzung von diensträumen zur Abhaltung von sprechstunden der ge-
richtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher.

F.

VV zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 LHO – Zahlungen, Buchführung 
und Rechnungslegung

Jvb zu vv nr. 1 – Anordnungen

1. soweit die befugnis zur Anordnung von zahlungen und buchungen den buchungs-
kreisen obliegt (nr. 1.1.2 der vv zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 Lho), kann der 
mandantenleiter die befugnis auf die dienststellenleitung delegieren. die dienststel-
lenleitung kann die befugnis auf geeignete bedienstete ihrer dienststelle weiterde-
legieren.

2. die Anordnung ist durch Kontierungsstempelabdruck oder gesonderten Kontie-
rungsanordnungsbeleg zu dokumentieren. der Kontierungsstempelabdruck ist di-
rekt auf der buchungsbegründenden unterlage anzubringen, der Kontierungsanord-
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nungsbeleg ist mit der buchungsbegründenden unterlage fest zu verbinden. soweit 
sich die unter nr. 1.3.3 bis 1.3.9 und 1.3.11 der vv zu §§ 70 bis 72 und 74 bis 80 
Lho geforderten inhalte aus der buchungsbegründenden unterlage ergeben, ist es 
ausreichend, die nachfolgenden Angaben mittels Kontierungsstempelabdruck oder 
Kontierungsanordnungsbeleg zu dokumentieren:
a. bezeichnung des buchungskreises
b. dienststellennummer
c. haushaltsjahr
d. sachkonto, Kostenstelle/innenauftrag, Finanzstelle, Finanzposition
e. hinweisfeld zur Aufnahme von vorgaben im sinne von nr. 1.3.12 der vv zu §§ 70 

bis 72 und 74 bis 80 Lho
f. sAP-belegnummer
g. unterschrift(en) für sachliche und rechnerische richtigkeit
h. unterschrift des Anordnungsbefugten
i. unterschriften der erfassungskräfte.

3. bei der durchführung von Anordnungen, die zu einer kreditorischen erfassung in 
sAP führen, sind zur sicherstellung der beachtung des vier-Augen-Prinzips folgen-
de verantwortlichkeiten geregelt:

3.1 eine – nicht mit dem Anordnungsverfahren (Feststellung der sachlichen und 
rechnerischen richtigkeit, Ausübung der Anordnungsbefugnis) befasste – Per-
son erfasst die rechnung in sAP vor und zeichnet für die ordnungsge mäße 
durchführung.

3.2 eine zweite – nicht mit dem Anordnungsverfahren befasste – Person bucht den 
vorerfassten beleg in sAP und zeichnet für die ordnungs gemäße durchführung.

3.3 vorgänge mit einem Wert von bis einschließlich 500 euro können von einer 
erfassungskraft (ohne vorerfassung und Freigabe) gebucht werden, wenn dies 
durch den jeweiligen buchungskreis zugelassen ist.

3.4 im Wege einer nachgelagerten Kontrolle der buchungsvorgänge ist eine stich-
probenprüfung durchzuführen (internes Kontrollsystem). bei der erzeugung der 
stichproben sind die landesweiten regelungen für das interne Kontrollsystem 
maßgeblich sowie etwaige justizspezifische ergänzungsbestimmungen.

3.5 die Wahrnehmung von zwei oder mehreren verantwortlichkeiten durch eine 
Person ist ausge schlossen.

3.6 unabhängigkeit von der Feststellung der sachlichen und rechnerischen rich-
tigkeit und der buchungsanordnung obliegt den buchungskräften die Plausibi-
litätsprüfung der zu erfas senden daten.

Jvb zu vv nr. 2 – zahlungen

1. Auszahlungsanordnungen über entschädigungen für zeuginnen und zeugen dür-
fen den emp fangsberechtigten ausgehändigt werden, wenn die entschädigungen 
von einem anderen bediensteten oder einer anderen bediensteten bar ausgezahlt 
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werden sollen. die Auszahlungsanordnung wird von dieser Person entgegen ge-
nommen und verbleibt dort als Auszahlungsnachweis. Auf verlangen kann dem 
empfangsberechtigten eine durchschrift der Auszahlungsanordnung ausgehändigt 
werden.

2. Allgemeine Annahmeanordnung gilt als erteilt für die Annahme von

2.1 gerichtskosten sowie von geldbeträgen nach § 1 Abs. 1 der einforderungs- 
und beitreibungsanordnung (ebAo) vom 2. August 2006 (Jmbl. s. 430), in ver-
fahren vor den richterdienstgerichten, nach § 60 des hessischen richtergeset-
zes in der Fassung vom 11. märz 1991 (gvbl. i s. 54), zuletzt geändert durch 
gesetz vom 16. september 2011 (gvbl. i s. 402), sowie nach § 1 Abs. 6 ebAo 
und in disziplinarsachen der notarinnen und notare nach den §§ 95 bis 110a 
bundesnotarordnung in der im bundesgesetzblatt teil iii, gliederungsnummer 
303-1 veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch gesetz vom 
16. dezember 2011 (bgbl. i s. 2515),

2.2 bezugsgebühren für das Justiz-ministerial-blatt für hessen,

2.3 stundungs- und verzugszinsen einschließlich der Kosten der zwangsvoll-
streckung,

2.4 eigengeldern und bezügen, die von anderen vollzugsanstalten für gefangene 
überwie sen werden,

2.5 erlösen aus der veräußerung eingezogener oder für verfallen erklärter gegen-
stände,

2.6 Wertpapiererträgen (zinsen, dividenden) sowie von erlösen aus dem verkauf 
von Wertpapieren, die in das eigentum des Landes (Justizverwaltung) überge-
gangen sind,

2.7 ersatzleistungen der gefangenen.

3. Allgemeine Auszahlungsanordnung gilt als erteilt für die Auszahlung von

3.1 gebühren und Auslagen nach § 22 Abs. 1 nr. 3 und Abs. 3 des ortsgerichtsge-
setzes in der Fassung vom 2. April 1980 (gvbl. i s. 114), zuletzt geändert durch 
gesetz vom 26. märz 2010 (gvbl. i s. 114),

3.2 eigengeldern und bezügen von gefangenen.

4. reihenfolge der tilgung

4.1 reicht die auf eine Forderung entrichtete einzahlung zur deckung des ganzen 
geschulde ten betrages nicht aus, so werden in nachstehender reihenfolge ge-
tilgt:
a. die Kosten des einziehungsverfahrens,
b. die zinsen,
c. beträge, deren nichtzahlung für die zahlungspflichtige oder den zahlungs-

pflichtigen an dere als vermögensrechtliche nachteile zur Folge haben kann, 
zum beispiel geldbeträge nach § 1 Abs. 1 der einforderungs- und beitrei-
bungsanordnung,



447

d. gerichtskosten,
e. durchlaufende gelder,
f. beträge, für die keine andere Person haftet,
g. sonstige beträge.

4.2 bei mehreren Forderungen gegen dieselbe zahlungspflichtige oder denselben 
zahlungspflich tigen wird, wenn der gezahlte betrag zur deckung aller Forde-
rungen nicht ausreicht, zunächst die fällige, unter mehreren fälligen diejenige, 
welche der Kasse geringere sicherheit bietet, getilgt. im Übrigen bestimmt die 
Kasse die reihenfolge der tilgung.

4.3 nr. 4.1 und 4.2 gelten nicht, soweit durch rechtsvorschrift etwas anderes 
vorge schrieben ist oder die zuständige behörde eine abweichende bestim-
mung getroffen hat (zum beispiel im zusammenhang mit einer strafaussetzung 
oder mit der gewährung sonstiger ver günstigungen).

4.4 bei freiwilliger zahlung gelten die vorstehenden bestimmungen nur, wenn die 
schuldnerin oder der schuldner bei der Leistung nichts Abweichendes be-
stimmt. eine zahlung ist nicht mehr freiwillig, wenn die schuldnerin oder der 
schuldner nach einleitung der voll streckung zur Abwendung von zwangsmaß-
nahmen zahlt.

Jvb zu vv nr. 4.4 – tagesabschluss

1. bei der erstellung eines tagesabschlusses für einen Kassenautomaten ist die er-
mittlung des istbestandes nicht erforderlich. der istbestand wird nur bei Ablieferung 
des bargeldes ermittelt und dem sollbestand gegenübergestellt.

2. stellt die für zahlungen zuständige stelle einen Kassenfehlbetrag im sinne des satz 
3 der vv nr. 4.4.1 fest, ist dies der Aufsichtsbeamtin oder dem Aufsichtsbeamten 
und der behördenleitung unverzüglich anzuzeigen. im bereich der ordentlichen ge-
richtsbarkeit ist auch die Präsidentin oder der Präsident des oberlandesgerichts zu 
unterrichten.

Jvb zu vv nr. 5 – Für zahlungen zuständige stellen

1. gerichtskassen

1.1 gerichtskassen bestehen bei den unter nr. 1.2 buchst. a bis e aufgeführten 
Amtsgerichten. sie sind zuständig für die bereiche der ordentlichen gerichts-
barkeit, der verwaltungs-, Arbeits-, sozial-, Finanzgerichtsbarkeit sowie der 
Amtsanwaltschaft und staatsanwaltschaften für alle gerichte und Justizbehör-
den in den unter nr. 1.2 aufgeführten Landgerichtsbezirken.

1.2 die örtliche gerichtskassenzuständigkeit ist dabei wie folgt festgelegt:
a. darmstadt für den Landgerichtsbezirk darmstadt,
b. Frankfurt am main für das oberlandesgericht Frankfurt am main, die Land-

gerichtsbezirke Frankfurt am main und hanau,
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c. gießen für die Landgerichtsbezirke gießen, Limburg a. d. Lahn und mar-
burg,

d. Kassel für die Landgerichtsbezirke Kassel und Fulda,
e. Wiesbaden für den Landgerichtsbezirk Wiesbaden.

1.3 die Kassenleiterin oder der Kassenleiter und ihre/ seine ständige vertretung 
werden durch die Präsidentin oder den Präsidenten des oberlandesgerichts 
Frankfurt am main bestellt.

1.4 die Kassen sind teil der behörde, bei der sie errichtet sind. die behördenleitung 
ist für die geschäftsführung der Kasse in gleicher Weise verantwortlich wie für 
die geschäftsführung der anderen teile der behörde. sie hat die Kassenleiterin 
oder den Kassenleiter vor der einleitung von personellen maß nahmen zu hören, 
auch im hinblick auf deren oder dessen festgelegte verant wortung.

1.5 Anordnungen grundsätzlicher Art über die innere organisation der Kassen er-
lässt das für Justiz zuständige ministerium.

2. Andere für zahlungen zuständige stellen

2.1 bei Amtsgerichten oder bei zweigstellen der Amtsgerichte, bei denen keine ge-
richtskasse besteht, können bei bedarf– abhängig vom umfang des zahlungs-
verkehrs - zahlstellen (gerichtszahlstelle) oder handvorschussstellen einge-
richtet werden. vollzugszahlstellen werden bei den dem h.b. Wagnitz-seminar 
angegliederten Außenstellen (verwaltungs-competence-center) eingerichtet.

2.2 Andere gerichte, staatsanwaltschaften, die Amtsanwaltschaft und vollzugsbe-
hörden können mit einem handvorschuss ausgestattet werden.

2.3 bewährungshelferinnen und bewährungshelfer erhalten auf Antrag einen hand-
vorschuss auf das bewegungsgeld.

Jvb zu vv nr. 6 – it-verfahren

1. in der gerichtskasse und der gerichtszahlstelle erfolgt bei einsatz eines Kassenau-
tomaten die buchführung automatisiert, ansonsten mit dem buchungsprogramm 
der gerichtskassen und zahlstellen.

2. in der vollzugszahlstelle erfolgt die buchführung über die gelder der gefangenen 
mittels des edv-Anwendungsprogrammes bAsis Web.

Jvb zu vv nr.1 der Anlage 1 – bargeld, schecks

1. die zahlung von sicherheitsleitungen im rahmen von zwangsversteigerungsverfah-
ren hat unbar zu erfolgen.

2. schecks sind nur anzunehmen, wenn sie zur erbringung einer sicherheitsleistung in 
einem zwangsversteigerungsverfahren dienen. in allen anderen Fällen dürfen zah-
lungen mittels scheck nicht erfolgen.
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Jvb zu vv nr. 2.1 der Anlage 1 – Quittungen

das oberlandesgericht übersendet die von der für zahlungen zuständigen stelle anzu-
fordernden Quittungsblöcke. der erhalt der Quittungsblöcke ist zu bestätigen.

Jvb zu vv nr. 2 der Anlage 2 – Anordnungsverfahren

einer Feststellung der sachlichen und rechnerischen richtigkeit bedarf es bei einnah-
men in rechtssachen und Annahmen von hinterlegungen nicht.

Jvb zu vv nr. 3 der Anlage 3 – Aufgaben

1. gerichtskassen

1.1 Aufgabe der gerichtskasse ist insbesondere
a. gerichtskosten und geldbeträge nach § 1 Abs. 1 ebAo anzunehmen oder 

zurückzuzahlen;
b. die Annahme und rückzahlung von ordnungsgeldern sowie von zwangs-

geldern nach § 888 der zivilprozessordnung,
c. einnahmen anzunehmen und Ausgaben zu leisten, soweit die barzahlung 

verkehrsüblich ist,
d. bare und unbare einzahlungen für die einstellung der gerichtskostenstemp-

ler anzunehmen,
e. die baren Ausgaben für Postgebühren zu leisten,
f. geldhinterlegungen und Werthinterlegungen anzunehmen, sofern die hin-

terlegerin oder der hinterleger die Annahme durch die gerichtskasse ver-
langt,

g. die Abrechnungen der vollziehungsbeamtinnen und vollziehungsbeamten 
der Justiz zu buchen,

h. die Ablieferung und verstärkung der handvorschüsse.

1.2 die gerichtskasse ist vollstreckungsbehörde für alle Ansprüche nach § 1 Abs. 1 
 nr. 4, 4b, 6, 7, 8 und 9 der Justizbeitreibungsordnung (Jbeitro) in der im bun-
desgesetzblatt teil iii, gliederungsnummer 365-1 veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch gesetz vom 29. Juli 2007 (bgbl. i s. 2258), 
sowie für die unter § 1 Abs. 1 nr. 10 der Jbeitro fallenden ortsgerichtskosten 
(§ 25 ortsgerichtsgesetz).

1.3 die gerichtskasse Frankfurt am main ist hinterlegungskasse für den bezirk des 
oberlandes gerichts Frankfurt am main.

1.4 die gerichtskasse Kassel ist für die vollstreckung der bußgelder wegen ord-
nungswidrigkeiten nach den §§ 24 und 24a stvg und Kosten des bußgeld-
verfahrens zuständig (§ 15 Abs. 3 hessisches verwaltungsverfahrensgesetz), 
soweit die bußgelder vom regierungspräsidium Kassel verhängt worden sind.
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2. einrichtung der gerichtskassen

2.1 soweit sich der einsatz der bediensteten nicht ohne weiteres aus der beset-
zung der der behörde für die Kasse zugeteilten stellen ergibt, bestimmt die 
Kassenleiterin oder der Kassenleiter den einsatz der bediensteten. bei dem 
einsatz von beschäftigten sind die eingruppierungsmerkmale des tv-h zu be-
achten. Kann die Übertragung von Aufgaben eine eingruppierung der oder des 
beschäftigten zur Folge haben, die einer höheren vergleichbaren Laufbahn-
gruppe zuzuordnen ist, ist die einwilligung der Präsidentin oder des Präsiden-
ten des oberlandesgerichts einzuholen.

2.2 geeignete bedienstete der serviceeinheit können auf Anordnung der behör-
denleitung zur vertretung und hilfeleistung in der Kasse eingesetzt werden. die 
vorübergehende verwendung von bediensteten der Kasse im allgemeinen ge-
schäftsbetrieb der behörde muss auf not fälle beschränkt bleiben. die vermin-
derung des Personalbestandes der Kasse für einen zeitraum von mehr als drei 
monaten bedarf der einwilligung des für Justiz zuständigen ministeriums; dies 
gilt nicht für den Ausfall durch erkrankung.

2.3 die Aufgaben der sachbereichsleitung für den zahlungsverkehr werden von der 
Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung wahrgenommen.

2.4 der geschäftsverteilungsplan bedarf der genehmigung der behördenleitung 
und ist im Justizintranet zu veröffentlichen.

3. besondere obliegenheiten in den gerichtskassen

3.1 die Kassenleiterin oder der Kassenleiter hat die Abschlüsse vorzunehmen so-
wie das einziehungsverfahren zu leiten.

3.2 die einziehung von Forderungen nach den Kosteneinziehungsbestimmungen 
wird bei der gerichtskasse im sachbereich vollstreckung wahrgenommen.

4. geschäftsgang in den gerichtskassen

4.1 schreiben, verfügungen, bescheinigungen und ähnliche dokumente der Kasse 
sind wie folgt zu vollziehen:

4.1.1 schreiben, die sich auf einen buchführungsvorgang beziehen, sowie 
bescheinigungen in büchern und rechnungen:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung 
und von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.2 schecks und Überweisungsaufträge sowie Aufträge zur verstärkung 
und Ablieferung des Kassenbestandes, Quittungen gegenüber den für 
zahlungen zuständigen stellen – soweit sie nicht vom Kassenautomaten 
erzeugt werden:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung 
und von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.3 Quittungen über sonstige einzahlungen und über einlieferungen sowie 
hinterlegungsbescheinigungen – soweit sie nicht vom Kassenautoma-
ten erzeugt werden:
von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;
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4.1.4 zahlungsanzeigen – soweit sie einer unterschrift bedürfen:
von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.5 schriftstücke, die eine sonstige rechtsgeschäftliche erklärung enthalten:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung 
und von der sachbereichsleiterin oder dem sachbereichsleiter;

4.1.6 schriftstücke, die im verfahren nach der Justizbeitreibungsordnung die 
vollstreckung in das unbewegliche vermögen oder die eröffnung eines 
insolvenzverfahrens betreffen:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung 
und von der sachbereichsleiterin oder dem sachbereichsleiter;

4.1.7 vollstreckungsaufträge, die im verfahren nach der Justizbeitreibungs-
ordnung die einholung einer vermögensauskunft betreffen:
von der sachbereichsleiterin oder dem sachbereichsleiter und von der 
sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter,
die weiteren verfügungen zu den vollstreckungsaufträgen jedoch nur 
von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;
die Kassenleiterin/ der Kassenleiter kann entscheiden, ob geeigneten 
sachbearbeiterinnen und sachbearbeitern die alleinige unterschriftsbe-
fugnis zur vollziehung der vollstreckungsaufträge übertragen wird.

4.1.8 schriftstücke, die im verfahren nach der Justizbeitreibungsordnung die 
vollstreckung in Forderungen und andere vermögensrechte, die gel-
tendmachung von Forderungen in insolvenzverfahren sowie die Aufhe-
bung, einstellung oder beschränkung einer vollstreckung in körperliche 
sachen betreffen:
von der sachbereichsleiterin oder dem sachbereichsleiter und von der 
sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.9 sonstige schriftstücke in verfahren nach der Justizbeitreibungsordnung 
ein schließlich der vollstreckung in körperliche sachen:
von der sachbearbeiterin oder dem sachbearbeiter;

4.1.10 sonstige schreiben, verfügungen und bescheinigungen sowie Prozess- 
und terminsvollmachten:
von der Kassenleiterin, dem Kassenleiter oder ihrer/ seiner vertretung.

4.2 soweit einzahlungen außerhalb des Kassenraums und nicht vom Kassenauto-
maten sondern durch besonders hierzu ermächtigte bedienstete entgegenge-
nommen werden, haben diese bediensteten allein Quittung zu erteilen. Über 
beträge, die im geschäftsgang der Kasse von einer oder einem bediensteten 
an eine andere oder an einen anderen bediensteten oder von bediensteten, die 
außerhalb des Kassenraums mit der entgegennahme von einzahlungen betraut 
sind, an die sachbe arbeiterin oder den sachbearbeiter für den zahlungsver-
kehr übergeben werden, hat die oder der annehmende bedienstete allein und 
in einfachster Form eine empfangsbescheini gung zu erteilen.

4.3 Quittungen, hinterlegungsbescheinigungen sowie die in den nr. 4.1.5 bis 4.1.10 
bezeichneten schriftstücke haben – soweit sie nicht vom Kassenautomaten er-
zeugt werden - den Abdruck des dienststempels zu enthalten. die Kasse führt 
besondere dienststempel und siegel mit ihrer bezeichnung.
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5. gerichtszahlstellen

5.1 Aufgaben der gerichtszahlstellen

5.1.1 die gerichtszahlstelle hat anzunehmen
a. einzahlungen auf Kostenforderungen und von vorschüssen,
b. einzahlungen von geldbeträgen im sinne des § 1 Abs. 1 der einfor-

derungs- und beitreibungsordnung,
c. geld- und Werthinterlegungen, sofern die hinterlegerin oder der hin-

terleger die Annahme durch die gerichtszahlstelle verlangt,
d. einzahlungen, um deren Annahme die im Abrechnungsverkehr über-

geordnete Kasse ersucht,
e. einzahlungen zur einstellung von gerichtskostenstemplern,
f. einnahmen anzunehmen, soweit die barzahlung verkehrsüblich ist.

5.1.2 die gerichtszahlstelle hat auszuzahlen
a. die entschädigung der zeuginnen und zeugen,
b. wenn die im Abrechnungsverkehr übergeordnete Kasse darum er-

sucht,
c. reiseentschädigungen an mittellose Personen und vorschüsse an 

zeuginnen und zeugen,
d. Postgebühren,
e. Ausgaben zu leisten, soweit die barzahlung verkehrsüblich ist.

5.2 die zurückzahlung von gerichtskosten und geldbeträgen nach § 1 Abs. 1 ebAo 
oder die Auszahlung von durchlaufenden geldern darf auch dann nicht von der 
gerichtszahlstelle vorgenommen werden, wenn es sich um beträge handelt, die 
von ihr als einzahlung angenommen oder mit gerichtskostenstempler entrich-
tet worden sind.

5.3 die gerichtszahlstelle hat bei einzahlungen zu JuKos-Konten, die zahlungen 
zum Kassenzeichen zu erfassen, ansonsten sind zahlungsanzeigen zu den 
sachakten zu erstatten.

6. vollzugszahlstellen

6.1 Aufgabe der vollzugszahlstelle ist
a. buchung der unbaren zahlungsvorgänge
b. Ausgehende Überweisungen von gefangenen
c. eingehende Überweisungen an gefangene
d. bearbeitung der bankauszüge
e. Forderungsmanagement
f. budgetwirksame buchungen
g. schließen der Personenkonten (entlassung, verlegung etc.)
h. interne bestandverstärkung und Ablieferung
i. erstellung des monatsabschlusses.

7. handvorschüsse

7.1 Aufgaben von handvorschussstellen im Justizvollzug
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a. verwaltung des zugewiesenen handvorschusses
b. buchung der baren zahlungsvorgänge
c. Kontierung der ein- und Auszahlungsbelege
d. buchung und Pflege der Personenkonten
e. sperrung der gefangenengelder
f. Auskunftsersuchen über vorhandenes geld.

7.2 Aufgaben von anderen handvorschussstellen
handvorschussstellen wickeln kleinere ein- und Auszahlungen ab, deren bar-
zahlung verkehrsüblich ist und im rahmen der für gerichtszahlstellen festge-
legten Aufgaben liegt.

Jvb zu vv nr. 3.3 der Anlage 3 – monatsabschluss

1. die Abrechnung der für zahlungen zuständigen stelle ist vor ihrer Absendung an die 
zuständige Kasse (hcc) von der Aufsichtsbeamtin oder dem Aufsichtsbeamten auf 
ihre richtigkeit zu prüfen und zu bescheinigen.

2. zweitausdrucke der Abrechnungsnachweise sind der zeitfolge nach bei der für zah-
lungen zuständige stelle aufzubewahren.

3. der handvorschuss bei vollzugsanstalten wird mit der vollzugzahlstelle abgerech-
net, an die die Justizvollzugsbehörde angeschlossen ist.

Jvb zu vv nr. 4 der Anlage 3 – geldverwaltung

die einrichtung eines girokontos ist neben dem hcc auch dem für Justiz zuständigen 
ministerium anzuzeigen. 

Jvb zu vv nr. 5 der Anlage 3 – besondere bestimmungen handvorschuss

Über die höhe des handvorschusses bei gerichten, staatsanwaltschaften oder der 
Amtsanwaltschaft entscheidet bis zu einem bestand von 1.000 eur die behördenlei-
terin oder der behördenleiter.

Jvb zu vv nr. 7 der Anlage 3 – 
Aufsicht/Prüfung der für zahlungen zuständigen stellen

1. Aufsichtsbeamtin oder Aufsichtsbeamter ist bei der gerichtskasse die Kassenleite-
rin, der Kassenleiter oder ihre/ seine stellvertretung, bei der gerichtszahlstelle die 
geschäftsleiterin, der geschäftsleiter oder ihre/ seine stellvertretung, bei vollzug-
zahlstellen die Leiterin/ der Leiter des h.b. Wagnitz-seminars oder ihre/ seine stell-
vertretung. Aufsichtsbeamtin oder Aufsichtsbeamter einer handvorschussstelle ist 
ein von der behördenleitung bestimmter bediensteter. die Aufsichtsbeamtin oder 
der Aufsichtsbeamte hat an dem für den monatlichen Abschluss bestimmten tag 
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und mindestens einmal in jedem haushaltsjahr unvermutet die für zahlungen zu-
ständige stelle zu prüfen. ein von der innenrevision für den jeweiligen geschäftsbe-
reich erstellter Prüfungskatalog ist bei der Prüfung der für zahlungen zuständigen 
stelle zu verwenden.

2. darüber hinaus werden die gerichtskassen durch die organisationseinheit „innenre-
vision bei dem oberlandesgericht Frankfurt am main“ geprüft. der Prüfungskatalog 
„gerichtskassen“ ist bei der Prüfung der gerichtskassen zu verwenden.

II. Abschnitt

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

die runderlasse vom 24.11.1997 (Jmbl. 1998 s. 54 sowie s. 101) und vom 21.04.2006 
(Jmbl. s. 285) werden aufgehoben.

dieser runderlass tritt am tage nach seiner veröffentlichung in Kraft.

Nr. 30 Änderung des Vollstreckungsplans für das Land Hessen. Rderl. d. HMdJ v. 
01.10.2014 (4431/1 - IV/A3 - 2013/4976 - IV/C) – JMBl. S. 454 –

– Gült.-Verz. Nr. 245 –

rderl. v. 01.09.2014 (Jmbl. s. 358)

I.

der vollstreckungsplan für das Land hessen vom 1. september 2014 (Jmbl. s. 358) 
wird wie folgt geändert:

1. das inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) die Angabe zu Abschnitt 2 nr. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. (weggefallen)“.

b) die Angabe zu Abschnitt 3 nr. 10 wird wie folgt gefasst:
„10. vollstreckung von Freiheitsstrafen an heranwachsenden verurteilten 10“.

2. Abschnitt 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„die sachliche und örtliche zuständigkeit der vollzugsanstalten und der einrich-
tung von Jugendarrest richtet sich nach den folgenden bestimmungen und den 
einweisungsplänen unter berücksichtigung
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a) des hessischen strafvollzugsgesetzes (hstvollzg) vom 28. Juni 2010 (gvbl. i 
s. 185), geändert durch gesetz vom 5. märz 2013 (gvbl. s. 46),

b) des hessischen sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes vom 5. märz 2013 
(gvbl. s. 46),

c) der strafvollstreckungsordnung (stvollstro) in der Fassung vom 4. Juli 2011 
(Jmbl. s. 376),

d) des hessischen untersuchungshaftvollzugsgesetzes vom 28. Juni 2010 
(gvbl. i s. 185, 208), geändert durch gesetz vom 5. märz 2013 (gvbl. s. 46),

e) des Jugendgerichtsgesetzes (Jgg) in der Fassung vom 11. dezember 1974 
(bgbl. i s. 3427), zuletzt geändert durch gesetz vom 26. Juni 2013 (bgbl. i 
s. 1805),

f) des hessischen Jugendstrafvollzugsgesetzes vom 19. november 2007 
(gvbl. i s. 758), zuletzt geändert durch gesetz vom 5. märz 2013 (gvbl.  
s. 46), und

g) der Jugendarrestvollzugsordnung in der Fassung vom 30. november 1976 
(bgbl. i s. 3270), zuletzt geändert durch gesetz vom 8. dezember 2010 
(bgbl. i s. 1864).“

b) in Abs. 2 buchst. g wird die Angabe „thug“ durch „des therapieunterbringungs-
gesetzes vom 22. dezember 2010 (bgbl. i s. 2300, 2305), geändert durch ge-
setz vom 5. dezember 2012 (bgbl. i s. 2425)“ ersetzt.

3. Abschnitt 2 nr. 3 wird aufgehoben. 

4. Abschnitt 3 nr. 10 wird wie folgt gefasst:

„10. Vollstreckung von Freiheitsstrafen an heranwachsenden Verurteilten

(1) die unterbringung von zu Freiheitsstrafen verurteilten unter 24 Jahren richtet 
sich nach § 25 stvollstro, § 114 Jgg i. v. m. den richtlinien zu § 114 Jugend-
gerichtsgesetz (rderl. v. 23.6.1994, Jmbl. s. 277) und § 1 des hessischen Ju-
gendstrafvollzugsgesetzes.

(2) zu Freiheitsstrafe verurteilte unter 21 Jahren werden in die nach Abschnitt 8 nr. 
29 zuständige Justizvollzugsanstalt eingewiesen. zu Freiheitsstrafe verurteilte, 
die das 21., aber noch nicht das 24. Lebensjahr vollendet haben, werden in der 
regel in die nach Abschnitt 8 nr. 27 zuständige Justizvollzugsanstalt eingewie-
sen. soweit im rahmen der Feststellung des maßnahmebedarfs Anhaltspunkte 
vorliegen, die eine eignung des verurteilten unter 24 Jahren für den Jugend-
vollzug erkennen lassen, kann eine verlegung in die nach Abschnitt 8 nr. 29 
zuständige Justizvollzugsanstalt erfolgen.

(3) bei strafresten bis zu sechs monaten können verurteilte auch über die nach 
Abs. 1 und 2 vorgesehene Altersgrenze hinaus in den nach Abschnitt 8 nr. 29 
zuständigen Justizvollzugsanstalten verbleiben.“

5. in Abschnitt 4 nr. 16 Abs. 5 satz 2 wird die Angabe „das sachgebiet für offenen 
vollzug der Justizvollzugsanstalt rockenberg in der Justizvollzugsanstalt gießen – 
Abteilung offener vollzug –“ durch „die Abteilung für den offenen Jugendstrafvollzug 
der Justizvollzugsanstalt gießen“ ersetzt.
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6. in Abschnitt 6 nr. 21 werden die Wörter „in Weiterstadt“ gestrichen.

7. Abschnitt 7 wird wie folgt geändert:

a) in nr. 24.4 wird in der rechten spalte die Angabe „Abschiebungshaft bei über 
18-Jährigen“ gestrichen.

b) in nr. 24.8 werden in der linken spalte die Angabe
„mit Abteilung für den offenen Jugendstrafvollzug  
– Adresse wie oben –“

und in der rechten spalte die Angabe
„männliche Jugendliche/heranwachsende – offener vollzug –  
Jugendstrafe“

angefügt.

c) in nr. 24.13 werden in der linken spalte die Angabe
„mit sachgebiet für offenen vollzug in der Justizvollzugsanstalt gießen  
Wolfgang-mittermaier-haus –  
gutfleischstraße 6 
35390 gießen 
telefon: 0641/934-1558 oder -1572 
e-mail: poststelle@jva-giessen.justiz.hessen.de“

und in der rechten spalte die Angabe
„männliche Jugendliche/heranwachsende – offener vollzug –  
Jugendstrafe“

gestrichen.

d) in nr. 24.14 werden in der linken spalte die Angabe
„mit einrichtung für sicherungsverwahrung  
vor den Löserbecken 4  
64331 Weiterstadt  
telefon: 06150/102-0  
telefax: 06150/1029009“

gestrichen und die Angabe
„mit einrichtung für den vollzug von sicherungsverwahrung  
– Adresse wie oben –“

angefügt.

e) in nr. 24.16 wird in der rechten spalte die Angabe „e) Abschiebungshaft bei unter 
18-Jährigen“ gestrichen.

II.

dieser runderlass tritt am 1. oktober 2014 in Kraft.
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B e K A N N T M A C H u N G e N

Geänderter Frauenförderplan nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz 
(HGlG) für das Hessische Ministerium der Justiz für die Zeit vom 1. Juli 2012 bis 
30. Juni 2018 (Stichtag 1. Juli 2014). Bek. d. HMdJ v. 12.09.2014 (1100/3 - ZB 3 - 
2012/6661 - ZB) – JMBl. S. 457 –

der Frauenförderplan des hessischen ministeriums der Justiz umfasst den gesamt-
zeitraum 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2018. zum stichtag 1. Juli 2014 ist dieser Frauen-
förderplan nach § 5 Abs. 5 satz 1 i.v.m. § 19 Abs. 1 satz 2 hglg angepasst worden.

er beinhaltet:

1. Personalstellen

•	 des	höheren	Dienstes,

•	 des	gehobenen	Dienstes,

•	 des	mittleren	Dienstes,

•	 der	Entgeltgruppen.

2. maßnahmen zur verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung von 
tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 Abs. 6 
hglg.
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Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie zur Aufwertung 
von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen nach § 5 
Abs. 6 HGlG:

Fortbildung

im bereich der Fortbildung wird entsprechend § 11 Abs. 5 des hessischen gleichbe-
rechtigungsgesetzes (hglg) darauf geachtet, dass eine gleichberechtigte teilhabe von 
Frauen und männern bei Fortbildungsveranstaltungen stattfindet, um so der optimalen 
Aufgabenerfüllung, Qualifikationsverbesserung und Anpassung an neue entwicklun-
gen zu dienen. diesbezüglich sind Abteilungen und referate gehalten, dafür sorge zu 
tragen, dass sich der Frauenanteil an den hierfür dienlichen Fortbildungen erhöht. der 
Anteil sollte mindestens dem entsprechenden Frauenanteil der jeweiligen zielgruppe 
entsprechen.

Fortbildungsveranstaltungen werden allen beschäftigten, auch beurlaubten und in el-
ternzeit befindlichen beschäftigten, gleich gut zugänglich gemacht. bei der Ankündi-
gung von Fortbildungsmaßnahmen werden nach § 11 Abs. 4 hglg durch die teilnahme 
an dienstlichen Fortbildungsmaßnahmen entstehende unvermeidliche Kosten für die 
betreuung von Kindern unter 12 Jahren oder nach ärztlichem zeugnis pflegebedürfti-
gen Angehörigen erstattet. zudem wird teilzeitbeschäftigten nach § 13 hglg entspre-
chender Freizeitausgleich gewährt.

Angesichts der bestehenden unterrepräsentanz von weiblichen bediensteten in den 
Führungspositionen, insbesondere im höheren und im spitzenamt des gehobenen 
dienstes fördert das haus Aspekte der Personalentwicklung in der Fortbildung. An-
gebote stellen hier die Fortbildungsveranstaltung für explizit weibliche Führungskräfte 
bzw. nachwuchskräfte der zentralen Fortbildung „Frauen auf dem Weg nach oben“ 
sowie die justizeigenen Fortbildungsveranstaltungen für Führungskräfte „chancen-
gerechtigkeit unter dem Leitprinzip des gender mainstreaming als Führungsaufgabe“ 
und „erfolgreich Führen – gesundheit erhalten“ dar. zudem wird eine tagung „zeit-
management/selbstmanagement unter dem Aspekt der doppelbelastung durch beruf 
und Familie“ für sämtliche mitarbeiterinnen und mitarbeiter angeboten. Ferner fördert 
das hessische ministerium der Justiz die teilnahme von beschäftigten des gehobenen 
dienstes sowie vergleichbarer beschäftigter mit Fachhochschulabschluss bzw. auch 
besonders qualifizierten beamtinnen und beamten des mittleren dienstes sowie ver-
gleichbaren beschäftigten am Aufbaustudiengang „Justizmanagement“, der Kenntnis-
se für die Justizverwaltung vermittelt.

zur Weiterqualifizierung wird im tarifbereich auch künftig die teilnahme an dem vor-
bereitungslehrgang auf die Fortbildungsprüfung zur „verwaltungsfachwirtin“ bzw. zum 
„verwaltungsfachwirt“ ermöglicht. ein erfolgreicher Abschluss ermöglicht die Übernah-
me einer höherwertigen tätigkeit, die in aller regel mit einer höhergruppierung verbun-
den ist. im hinblick auf den Frauenüberschuss im tarifbereich wird diese maßnahme in 
der regel von weiblichen bediensteten in Anspruch genommen.
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Vereinbarkeit von Beruf und Familie

das haus setzt in verschiedenen handlungsfeldern familienfreundliche ziele und maß-
nahmen um. dem hessischen ministerium der Justiz wurde daher in den Jahren 2006, 
2009 und 2012 durch die berufundfamilie ggmbh der hertie-stiftung das gütesigel für 
vorbildliches engagement im rahmen einer familienbewussten Personalpolitik verlie-
hen.

im rahmen der familienfreundlichen Politik ist für das Jahr 2015 durch das hessische 
ministerium der Justiz auch beabsichtigt, sich für das neue landeseigene hessische 
gütezertifikat „Familienfreundlicher Arbeitgeber Land hessen“ mit neuen zielen und 
maßnahmen zu bewerben.

Telearbeit

zur besseren vereinbarkeit von beruf und Familie nimmt die telearbeit einen hohen 
stellenwert ein. Auch künftig soll die telearbeit bewilligt werden, um insbesondere die 
unterschiedlichen familiären bedarfslagen mit den dienstlichen belangen in einklang 
zu bringen.

externe Personalberatung

dem haus stehen seit oktober 2013 externe Personalberater zur verfügung. diese be-
raten die beschäftigten anonym, bei beruflichen, gesundheitlichen oder persönlichen 
Problematiken und Krisen. durch das externe beratungsangebot haben die beschäf-
tigten die möglichkeit, in schwierigen situationen vertraulich, zeitnah und unbürokra-
tisch unterstützung zu erfahren. die Personalberatung dient somit auch der erhaltung 
oder (Wieder-) herstellung guter Arbeitsbedingungen.

Gesundheitsmanagement

seit der einführung des gesundheitsmanagements im Jahr 2011 wird im haus eine 
vielzahl von gesundheitsmaßnahmen durchgeführt, wie zum beispiel verschiedene 
sportkurse, gesundheitstage, Laufgruppen, dauerhaftes massageangebot. Ferner 
wird durch die mitglieder des ebenfalls seit 2011 bestehenden Arbeitskreises gesund-
heit das gesundheitsmanagement des hauses aktiv durch die umsetzung verschiede-
ner ideen weiter vorangetrieben. speziell bei den gesundheitsangeboten wird darauf 
geachtet, dass diese auch von Frauen in teilzeit genutzt werden können.
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P e R S O N A L N A C H R I C H T e N

B e R I C H T I G u N G e N

bezüglich der veröffentlichung im JMBl. 09/2014 unter Personalnachrichten auf  
S. 424 muss es richtig lauten:

ernannt wurde:

zum Justiz-
hauptsekretär : Justizhauptsekretär außer dienst bodo Laux in Weilburg – 

unter berufung in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit –.

P e R S O N A L N A C H R I C H T e N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren ver-
öffentlichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

ernannt wurden:
zur richterin
am oberlandesgericht : richterinnen am Amtsgericht Petra ostheimer und dr. re-

nata von Pückler;

zum richter
am oberlandesgericht : universitätsprofessor dr. matthias Jahn – unter berufung in 

das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum Justiz-
oberinspektor : Justizinspektor Florian Kurth.

versetzt wurden:
Justizinspektorinnen sophie helbig v. d. oberlandesgericht Frankfurt am main a. d. 
Amtsgericht offenbach am main, vanessa mohr v. d. oberlandesgericht Frankfurt am 
main a. d. Amtsgericht hanau und Jennifer ulbrich v. d. oberlandesgericht Frankfurt 
am main a. d. Amtsgericht Frankfurt am main.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
oberamtsrat Jochen grenzhäuser.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
vorsitzender richter am oberlandesgericht dr. Jürgen nesselrodt, Frankfurt.
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Landgerichte

ernannt wurden:
zur vorsitzenden richterin
am Landgericht : richterin am Landgericht dr. bettina bokelmann in Frank-

furt am main;

zum regierungsrat : oberamtsrat Andreas repp in gießen;

zum oberamtsrat
mit Amtszulage : oberamtsrat stefan Auernigg in Frankfurt am main;

zur Amtfrau : oberinspektorin manuela riebel in Fulda;

zur Justiz-
obersekretärin : Justizinspektorin sybille Kreis in Fulda.

inspektorinnen heike Wesner in darmstadt, Judith hack in hanau, inspektor Florian 
Labus in Limburg a. d. Lahn wurden in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit berufen.

versetzt wurden:
vorsitzende richterin am Landgericht sabine garmissen v. d. Landgericht Frank-
furt am min a. d. oberlandesgericht Frankfurt am main. ror’in sibylle Langlitz v. d. 
Landgericht hanau a. d. Amtsgericht gelnhausen und Justizoberinspektorin daniela 
Kalb v. d. Landgericht Frankfurt am main a. d. Amtsgericht hünfeld.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Amtmänner Josef brähler und Wolfgang Wiegand in Fulda.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:
zur Amtsrätin : Justizamtfrau birgit Wagner in Limburg a.d. Lahn;

zur Justiz-
obersekretärin : Justizinspektorinnen eva Lisa Figge in Frankfurt am main 

und vanessa Weide in Kassel.

versetzt wurde:
Justizinspektorin irene sauter v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. Amtsgericht 
mannheim.

Ausgeschieden sind:

ruhestand:
Justizamtmann volker Wißner in Frankfurt am main und Amtmann Wolfgang heidrich 
in gießen.
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Amtsgerichte

ernannt wurden:
zum direktor
des Amtsgerichts : richter am Landgericht mathias gäfgen in idstein;

zur Amtsrätin : Justizamtfrauen Anja schäfer in Frankfurt am main, Petra 
Krämer-schoppe in hanau, rita Wagner in Kassel und elke 
mayer in Korbach;

zur Justizamtfrau : Justizoberinspektorinnen Peggy rosinki in Frankfurt am 
main, Anja thomas in gelnhausen und Karin sandser in 
rüdesheim am rhein;

zur Justiz-

obersekretärin : Justizinspektorinnen Andrea gööck in bad schwalbach, 
Anja Kuchmecki in bensheim, Jean Krüger, denise mahn in 
darmstadt, nadja heid in Frankfurt am main, maike Appich 
in gelnhausen, sylvia Fey, sarah schuster in Kassel und 
slyvia träder in Wiesbaden;

zum Justiz-
obersekretär : Justizinspektoren tore graeber in Frankfurt am main und 

mathias göllnitz in hanau.

Justizinspektorin sinja schött in hanau wurde in das beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
berufen.

versetzt wurde:
Justizoberinspektorin sandra born v. d. Amtsgericht darmstadt a. d. Amtsgericht 
bensheim.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
direktor des Amtsgerichts rainer Wild in idstein, regierungsdirektor udo Kalusche 
in Frankfurt am main, oberamtsräte eugen Lehr in gelnhausen, Wolfgang Leber in 
Limburg a. d. Lahn, manfred clauß in michelstadt, Peter scholz in offenbach am 
main, Amtsrätinnen ursula Fröder in Frankfurt am main, brigitte thielmann in Kassel, 
Amtsräte Karl-heinz müller in bad schwalbach und rolf geiger in darmstadt.

Verwaltungsgerichte

ernannt wurde:
zur Präsidentin des
verwaltungsgerichts : vorsitzende richterin am verwaltungsgericht Johanna  

domann-hessenauer in gießen.
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Arbeitsgerichte

ernannt wurde:
zur richterin am
Arbeitsgericht : richterin auf Probe Anne isabell ida Krämer in Wiesbaden – 

unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Notarinnen und Notare

zum notar bestellt wurde:
rechtsanwalt oliver schwab mit dem Amtssitz in Friedberg (hessen).

Ausgeschieden sind:

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar Axel h. mönch, Langen, mit Ablauf des 30.09.2014, 
notar dr. bernt haarich, Frankfurt am main, mit Ablauf des 31.08.2014, 
notar Alfred Weigand, melsungen, mit Ablauf des 30.09.2014, 
notar dr. hubert meilinger, seligenstadt, mit Ablauf des 30.11.2014, 
notar dr. rainer staubach, Wiesbaden, mit Ablauf des 31.10.2014, 
notar dr. thomas correll, Frankfurt am main, mit Ablauf des 30.09.2014.

S T e L L e N A u S S C H R e I B u N G e N

R Ü C K N A H M e  e I N e R  S T e L L e N A u S S C H R e I B u N G

die Ausschreibung der im JMBl. Nr. 09/2014, vom 1. September 2014, S. 428, Ziffer 
10. ausgeschriebene stelle für

eine Vorsitzende Richterin oder einen Vorsitzenden Richter
am Verwaltungsgericht Frankfurt am Main (R 2)

wird zurückgenommen.
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S T e L L e N A u S S C H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. eine richterin oder einen richter

am oberlandesgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 3. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten

des Amtsgerichts Wiesbaden (r 2 mit Amtszulage nach Fußnote 7).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 4. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtführende richterin – oder 
einen richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtführender richter –

bei dem Amtsgericht hanau (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Staatsanwaltschaften

 5. die Leitende oberstaatsanwältin oder den Leitenden oberstaatsanwalt

als Leiterin oder Leiter der staatsanwaltschaft Wiesbaden (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.
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 6. die Leitende oberstaatsanwältin oder den Leitenden oberstaatsanwalt

als Leiterin oder Leiter der staatsanwaltschaft gießen (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 7. eine oberstaatsanwältin als Leiterin oder einen oberstaatsanwalt

als Leiter der Amtsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2 mit Amtszulage nach Fuß-
note 10).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196. ff., Anlage 1, ziffer 2.4) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 8. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder 
einen oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft Frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 9. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft oder 
einen oberstaatsanwalt als Abteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft

bei der staatsanwaltschaft Wiesbaden (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.7) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 10. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht Kassel (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

 11. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht darmstadt (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.
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Sozialgerichtsbarkeit

 12. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

Arbeitsgerichtsbarkeit

 13. eine richterin am Arbeitsgericht – als die ständige vertreterin – oder einen richter 
am Arbeitsgericht – als der ständige vertreter – der direktorin

bei dem Arbeitsgerichts gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 
1. Juni 2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5) veröffentlichten Anforderungsprofil 
auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauen-
anteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestell-
te werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem dienstweg zu richten:

zu nr. 1, bis nr. 13 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der Justiz in 
Wiesbaden;

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 13 auf eventuelle Ver-
setzungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an 
Verwaltungsbelangen orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren 
Versetzungsbewerberinnen und -bewerbern.
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A u S S C H R e I B u N G  F R e I e R  N O TA R S T e L L e N 

Abschnitt A i nr. 2 a) 2. satz des runderlasses über die Ausführung der bundesnotar-
ordnung vom 26.10.2009 (Jmbl. s. 563), geändert durch runderlass vom 15.03.2011 
(Jmbl. s. 258) und durch runderlass vom 12.11.2012 (Jmbl. s. 692).

es sind folgende freie notarstellen zu besetzen:

A) Landgerichtsbezirk darmstadt:

 1. im Amtsgerichtsbezirk darmstadt 11

 2.  im Amtsgerichtsbezirk dieburg 1

 3.  im Amtsgerichtsbezirk Fürth 1

 4. im Amtsgerichtsbezirk groß-gerau 4

 5.  im Amtsgerichtsbezirk Lampertheim 1

 6. im Amtsgerichtsbezirk Langen (hessen) 4

 7. im Amtsgerichtsbezirk michelstadt 1

 8. im Amtsgerichtsbezirk offenbach am main 10

 9. im Amtsgerichtsbezirk rüsselsheim 1

 10. im Amtsgerichtsbezirk seligenstadt 3

 11. in der stadt reinheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk dieburg)

 12. in der stadt bischofsheim 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

 13. in der stadt mörfelden-Walldorf 1 
(Amtsgerichtsbezirk groß-gerau)

 14. in der stadt viernheim 5 
(Amtsgerichtsbezirk Lampertheim)

 15. in der stadt dreieich 1 
(Amtsgerichtsbezirk Langen (hessen))

B) Landgerichtsbezirk Frankfurt am Main:

1. im Amtsgerichtsbezirk bad homburg v. d. höhe 5

2.  im Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am main 54

3. in der gemeinde oberursel (taunus) 2 
(Amtsgerichtsbezirk bad homburg v. d. höhe)

4. in der gemeinde bad vilbel 3 
(Amtsgerichtsbezirk Frankfurt am main)
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C) Landgerichtsbezirk Fulda:

1. im Amtsgerichtsbezirk Fulda 2

d) Landgerichtsbezirk Gießen:

1. im Amtsgerichtsbezirk Friedberg (hessen) 2

2. im Amtsgerichtsbezirk gießen 5

3.  in der stadt buseck 1 
(Amtsgerichtsbezirk gießen)

e) Landgerichtsbezirk Hanau:

1. im Amtsgerichtsbezirk gelnhausen 2

2. im Amtsgerichtsbezirk hanau 7

3.  in der stadt gelnhausen 1 
(Amtsgerichtsbezirk gelnhausen)

F) Landgerichtsbezirk Kassel:

1. im Amtsgerichtsbezirk eschwege 4

2.  im Amtsgerichtsbezirk Fritzlar 1

3. im Amtsgerichtsbezirk Kassel 7

4. im Amtsgerichtsbezirk melsungen 1

5. in der stadt hessisch Lichtenau 1 
(Amtsgerichtsbezirk eschwege)

6. in der stadt homberg (efze) 1 
(Amtsgerichtsbezirk Fritzlar)

7. in der stadt Fuldatal 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

8. in der stadt Kaufungen 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

9. in der stadt Lohfelden 1 
(Amtsgerichtsbezirk Kassel)

G) Landgerichtsbezirk Limburg a. d. Lahn:

1. im Amtsgerichtsbezirk dillenburg 1

2.  im Amtsgerichtsbezirk Limburg a.d. Lahn 3

3. im Amtsgerichtsbezirk Wetzlar 1
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4. in der stadt dillenburg 1 
(Amtsgerichtsbezirk dillenburg)

H) Landgerichtsbezirk Marburg:

1. im Amtsgerichtsbezirk Kirchhain 1

2. im Amtsgerichtsbezirk marburg 6

I) Landgerichtsbezirk Wiesbaden:

1. im Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden 20

2. in der stadt taunusstein 1 
(Amtsgerichtsbezirk bad schwalbach)

3. in der stadt hochheim am main 1 
(Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden)

4. in der stadt Wiesbaden 2 
(Amtsgerichtsbezirk Wiesbaden).

Zusatz für die ausgeschriebenen Stellen unter A) 11. bis 15., B) 3. und 4., e) 3.,  
F) 5. bis 9., G) 4. sowie I) 3. und 4.:

sofern diese freien notarstellen an den orten nicht besetzt werden können, stehen die 
stellen für den Amtsgerichtsbezirk zur verfügung.

der Amtssitz muss in der jeweils bezeichneten gemeinde (stadt) bzw. dem Amtsge-
richtsbezirk genommen werden.

ich gebe daher rechtsanwältinnen und rechtsanwälten, die die voraussetzungen des 
§ 6 bnoto erfüllen, gelegenheit, die bestellung zur notarin oder zum notar zu bean-
tragen.

der schriftliche Antrag ist bis spätestens 12. November 2014 unter beifügung der 
erforderlichen unterlagen (Abschnitt A. ii. nr. 1. des o.g. runderlasses) bei dem Präsi-
denten des oberlandesgerichts Frankfurt am main einzureichen.
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B u C H B e S P R e C H u N G e N

unter alleiniger verantwortung der verfasserin oder des verfassers.

eser (hrsg.): Kommentar zum Strafgesetzbuch (schönke/schröder)

29. Auflage, 2014, XXXiX, 3238 seiten, Leinen; eur 159,00

verlag c.h.beck

isbn 978-3-406-65226-4

es gibt Kommentare, die sich darauf beschränken, die rechtsprechung zu dokumen-
tieren. solche Kommentare erfüllen ihren zweck, indem sie dem rechtssuchenden, der 
sich nur schnell über die Judikatur zu einem bestimmten thema informieren will, rasche 
hilfestellung geben können. und es gibt die anderen Kommentare. die wissenschaftli-
chen. die die einzelnen gerichtlichen entscheidungen strukturieren, sie in zusammen-
hang zueinander stellen, tendenzen herausarbeiten und kritisch begleiten. Kommen-
tare, die Lehrmeinungen aufnehmen, sie in bezug zur rechtsprechung setzen, neue 
ideen auf ihre praktische umsetzbarkeit und ihren – sit venia verbo – gerechtigkeits-
gehalt überprüfen. Kommentare, die nicht nur dokumentieren und referieren, sondern 
auch bewerten und stellung beziehen. Kommentare, die teil des wissenschaftlichen 
diskurses sind. Kommentare, in deren Lektüre man sich vertiefen kann. Kommentare, 
die intellektuellen genuss bereiten. ein solcher Kommentar ist der schönke/schröder.

Wer es eilig hat, findet die maßgebliche rechtsprechung und Literatur zu einer Frage-
stellung. Wer über etwas mehr zeit verfügt, kann zusammenhänge entdecken, neue 
ideen kennen lernen, sich eine eigene meinung bilden. in beiden Fällen kann sich der 
Leser darauf verlassen, dass die rechtsprechungsnachweise fehlerfrei sind, dass 
die Analysen sorgfältig durchdacht sind, dass die bewertungen und stellungnahmen 
gründlich abgewogen sind. diese verlässlichkeit des Werkes ist dem gewissenhaften 
Arbeiten der Autorinnen und Autoren zu verdanken, sämtlich hauptberufliche universi-
tätsprofessorinnen und –professoren.

mit der neuauflage sind nicht nur zwei Kommentatoren hinzugekommen, sondern 
teilweise haben die Autoren früherer Auflagen die zu kommentierenden Paragraphen 
auch untereinander getauscht, ein eher ungewöhnlicher vorgang. dieser zuständig-
keitswechsel hat zu recht umfangreichen neu- und ergänzungsbearbeitungen geführt, 
was dem Kommentar insgesamt einen sehr frischen geist verleiht. zudem wurde der 
eintritt einer weiteren Autorengeneration dazu genutzt, die Lesbarkeit der Kommentie-
rungen zu erhöhen und damit die benutzerfreundlichkeit zu verbessern. ein wichtiger 
schritt hierbei ist, dass bis hinunter auf die dritte gliederungsebene flächendeckend 
zwischenüberschriften eingefügt wurden, die der noch besseren verständlichkeit der 
erläuterungen dienen.
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das buch verdient nicht nur eine uneingeschränkte Kaufempfehlung, sondern eine 
ebenso uneingeschränkte Lektüreempfehlung!

Wiesbaden, den 29. August 2014 dr. Frank Wamser, LL.m. 
 ministerialrat



480

herausgeber, verlag: hessisches ministerium der Justiz.

Für den inhalt verantwortlich: ministerialdirigent dr. meilinger, Wiesbaden

ISSN 0022-7064

Redaktion & Abonnement:

herr Lischer (0611) 32 – 2692 christopher.lischer@hmdj.hessen.de
Fax: (0611) 32 – 2763

das blatt erscheint in der regel monatlich einmal. Jahres-Abonnement-bestellungen sind an das hessische ministerium 
der Justiz, Luisenstraße 13, 65185 Wiesbaden, zu richten. der bezugspreis für das Jahr 2014 in höhe von 18,50 € ist nach 
erhalt der gesonderten Rechnung zu überweisen. diese beinhaltet die Bank verbindung sowie die unbedingt anzuge-
bende Referenznummer. Als einzahlungsabsender ist die jeweilige zustellungs anschrift zu nennen.

einzelstücke können bei der Justizvollzugsanstalt darmstadt – Fritz-bauer-haus –, marienburgstraße 74, 64297 darmstadt, 
bestellt werden.

Preis dieser nummer: 1,07 euro.

Abonnementkündigungen können nur zum ende eines Kalenderjahres vorgenommen werden.

einbanddecken werden von den Justizvollzugsanstalten 64297 darmstadt und 34121 Kassel preiswert hergestellt.

druck: Justizvollzugsanstalt darmstadt – Fritz-Bauer-Haus –

dieses Produkt wird zu 100 % aus recycling-Papier hergestellt.


